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1. Ausgangslage 

1.1 Anlass 
Der kommunale Richtplan Verkehr (kRPV) der Gemeinde Gossau stammt 
aus dem Jahr 2000 und muss erneuert werden. Einerseits entsprechen die 
Inhalte nicht mehr den aktuellen (kantonalen) Vorgaben. Anderseits müssen 
die Inhalte mit der angestrebten Siedlungsentwicklung abgestimmt werden. 
Dazu wurde bereits die Überarbeitung der Ortsplanung aufgegleist und die 
Siedlungsentwicklungsprognose für den Horizont 2040-2050 erarbeitet. Die 
Gemeinde Gossau hat die Revision des kommunalen Richtplans Verkehr 
Anfang 2023 gestartet. Im neuen Richtplan Verkehr werden die Themenbe-
reiche Fuss- und Veloverkehr, öffentlicher Verkehr, kombinierte Mobilität, 
Strassenverkehr und Parkierung mit einem Zeithorizont von 15-20 Jahren 
behandelt. Als Grundlage wird in einem ersten Schritt ein Gesamtverkehrs-
konzept (GVK) erarbeitet. Darin wird die heutige verkehrliche Situation in 
Gossau analysiert und beschrieben, es werden Ziele zur zukünftigen Mobili-
tät festgelegt und es wird aufgezeigt, welche Massnahmen zur Erreichung 
dieser Ziele notwendig sind.  

1.2 Organisation 
Zur Überarbeitung des kRPV und des damit einhergehenden GVK hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Gossau die Firma EBP Schweiz AG beauftragt. 
Der Prozess wird eng durch die Arbeits- und Projektgruppe kRPV begleitet. 
Die Arbeitsgruppe setzt sich aus drei Vertretungen des Gemeinderates, ei-
ner Vertretung der Schulverwaltung, dem Abteilungsleiter der Bauabteilung, 
sowie zwei Vertretenden der Firma Planpartner AG, welche die Abstimmung 
der Entwicklungsstrategie sicherstellen, zusammen. Den drei Vertretungen 
des Gemeinderats kommt eine entscheidende Funktion zu, während die üb-
rigen Mitglieder der Arbeitsgruppe eine beratende Funktion einnehmen. Vor-
sitz der Arbeitsgruppe hat der Gemeinderat und Ressortsvorsteher Daniel 
Baldenweg (Abbildung 1) 

 

Abbildung 1 Projektorganisation der Erarbeitung des GVK/kRPV Gossau 
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In den Erarbeitungsprozess des Gesamtverkehrskonzept bezieht der Ge-
meinderat die Bevölkerung massgeblich mit ein. In einem ersten Schritt 
wurde im Mai 2023 eine Stichprobenumfrage zur aktuellen verkehrlichen Si-
tuation in der Gemeinde Gossau durchgeführt. Basierend auf ausgewählten 
Kriterien (Wohnort, Altersgruppe, Geschlecht) wurden zufällig potenzielle 
Umfrageteilnehmer/innen ausgewählt. Die Anzahl Teilnehmer/innen wurde 
pro Wacht proportional zu den effektiv vorhandenen Einwohner/innen aus-
gewählt. Ebenfalls wurde die Altersverteilung proportional zur Wohnbevöl-
kerung, die Geschlechterverteilung zu gleichen Teilen (50/50) berücksich-
tigt. Insgesamt wurden 400 Personen angeschrieben, 134 Personen haben 
anschliessend an der Umfrage teilgenommen (59 weiblich, 74 männlich). Die 
Rücklaufquote beträgt somit rund 30%. In einem zweiten Schritt wurden in 
der zweiten Jahreshälfte 2023 zwei Workshops durchgeführt, in welche sich 
die gesamte Bevölkerung einbringen konnte. Der erste Workshop am 22. 
August 2023 widmete sich der Prüfung und Vervollständigung der Situati-
onsanalyse sowie dem Entwurf der Zielen und strategischen Stossrichtun-
gen. Im zweiten Workshop haben die Teilnehmenden den Entwurf der Mas-
snahmen gemeinsam diskutiert, bewertet, angepasst und ergänzt. Die Rück-
meldungen aus der Bevölkerung wurden anschliessend gesammelt, ausge-
wertet und sind in Absprache mit der Arbeitsgruppe in die Überarbeitung der 
Inhalte eingeflossen. Die Ergebnisse der Workshops wurden jeweils im 
Nachgang auf der Gemeindehomepage der Bevölkerung zur Verfügung ge-
stellt.1  

Zudem wurde im Rahmen des Erarbeitungsprozesses der Kanton Zürich in 
Hinblick auf die Prüfung des kommunalen Richtplans Verkehr proaktiv über 
die Erarbeitung des GVK informiert. In diesem Zusammenhang wurde auch 
der durch den Gemeinderat beschlossenen erste Teil des GVK (Analyse, 
Ziele und strategische Stossrichtungen) dem Kanton zugeschickt. Weiter 
fanden, wenn notwendig, bilaterale Abstimmungen mit der Regionalplanung 
Züricher Oberland (RZO), den Verkehrsbetrieben Zürichsee und Oberland 
AG (VZO) und weiteren parallelen Planungen statt. 

1.3 Ablauf und Aufbau 
Als Grundlage für die Überarbeitung des kRPV hat die Gemeinde, gestützt 
auf das Merkblatt zu den Kommunalen Richtplänen Verkehr des Amts für 
Mobilität des Kantons Zürich (AfM), ein kommunales GVK erarbeitet. Aus 
den umfassenden Arbeiten zum GVK können die Inhalte für den kRPV ab-
geleitet werden. Damit wird eine optimale konzeptionelle Einbettung der 
Massnahmen und somit eine koordinierte Verkehrsplanung sichergestellt. 
Entsprechend den Arbeitsschritten ist auch der Bericht aufgebaut (Abbildung 
2). 

 
1  https://www.gossau-zh.ch/gesamtverkehrskonzept-und-kommunaler-richtplan/ 

Abstimmung 
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Abbildung 2 Arbeitsschritte (AS) für die Erarbeitung des GVK und die Überführung in den 

kRPV 
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2. Abstimmung  

2.1 Übergeordnete Zielsetzungen  

2.1.1 Kantonaler Richtplan Zürich 
Der kantonale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungsinstrument 
des Kantons, um die räumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die 
Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten über alle Politik- und Sachbe-
reiche hinweg zu gewährleisten. Die Nachführung des kantonalen Richtplans 
erfolgt in der Regel in jährlichen Teilrevisionen. Der aktuelle Stand ist vom 
22. August 2022. Mit den nachstehenden Auszügen werden die wesentli-
chen Inhalte des Richtplans zusammengefasst: 

Gemäss Kantonalem Richtplan liegt mit dem Ortsteil Gossau-Dorf sowie der 
Ortsteil Bertschikon der Grossteil des Siedlungsgebiets im Handlungsraum 
«Landschaft unter Druck». Der Ortsteil Grüt zählt aufgrund der räumlichen 
Nähe zu Wetzikon zur «urbanen Wohnlandschaft», die Ortsteile Ottikon und 
Herschmettlen liegen in oder am Rande der Naturlandschaft (Abbildung 3). 
Urbane Wohnlandschaften zeichnen sich durch ihre Lage im direkten Umfeld 
von Gemeinden mit regionaler Zentrumsfunktion aus. Die Entwicklungsdy-
namik der hier lokalisierten Arbeitsplatzgebiete ist jedoch mit jener der Stadt-
landschaften nicht vergleichbar, da die Zahl der wegpendelnden Beschäftig-
ten überwiegt. Die Landschaften unter Druck befinden sich im Übergangs-
bereich zwischen den dichter besiedelten und den ländlich geprägten Ge-
bieten. Die verschiedenen Ansprüche an die Landschaft unter Druck überla-
gern sich und stehen oftmals in Konkurrenz zueinander. Der Raum soll Ar-
beits- und Lebensraum für die Landschaft, Raum für Freizeit und Erholung 
oder Standort von Infrastrukturanlagen bieten. Die Naturlandschaften zeich-
nen sich durch zusammenhängende Landschaftskammern und besonders 
wertvolle Lebensräume aus. 

Die Bevölkerungszunahme in den Landschaften unter Druck lag deutlich 
über dem kantonalen Mittel. Grund für diese Entwicklung sind die immer kür-
zeren Reisezeiten in die städtischen Gebiete in Verbindung mit den verfüg-
baren Bauzonenreserven und den moderaten Bodenpreisen in diesen Ge-
bieten. Der Wohnungsbau hat dadurch eine ausserordentlich starke Entwick-
lung erlebt und die Grenzen zwischen Siedlung und Landschaft werden zu-
nehmend unschärfer. Für die Zukunft ergeben sich daraus verschiedene 
Herausforderungen: Der Bauzonenverbrauch und die Zersiedlung sollen re-
duziert werden. Dafür sollen insbesondere die Potenziale innerhalb der be-
stehenden Bauzonen im Einzugsbereich des öffentlichen Verkehrs genutzt 
werden. Im Siedlungsgebiet gilt es attraktive Ortszentren sowie Ortsdurch-
fahrten zu schaffen. Die landschaftlichen Qualitäten sollen erhalten und wie-
derhergestellt werden, landwirtschaftliche Produktionsflächen gilt es zu si-
chern.  

Langfristige  
räumliche  
Entwicklung 

Handlungsräume 
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Abbildung 3 Raumordnungskonzept Kanton Zürich, Ausschnitt (Quelle: Kantonaler Richtplan, 

2018) 

In der Richtplankarte sind die relevanten Gebiete sowie die bestehenden 
und geplanten Infrastrukturen abgebildet (Abbildung 4). 

 
Abbildung 4 Richtplankarte, Ausschnitt (Quelle: Kantonaler Richtplan, 2022) 

Richtplankarte 
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Siedlungsgebiet zu orientieren und zusammenhängende Naherholungs-
räume zu schonen. 

Im Richtplan sind die Hochleistungs- und Hauptverkehrsstrassen festgelegt. 
Deren Funktion wird in Abbildung 5 beschrieben. Im Süden der Gemeinde 
Gossau verkehrt die Hochleistungsstrasse Forchautostrasse A52 mit An-
schluss in Ottikon (in Abbildung 4 als lachsfarbene Doppelstriche darge-
stellt). 

 
Abbildung 5 Funktion Strassen (Quelle: Kantonaler Richtplan, 2018) 

Der ÖV im Kanton Zürich zeichnet sich durch eine hohe spezifische Leis-
tungsfähigkeit, einen effizienten Ressourcen-Einsatz und geringe Emissio-
nen aus und entspricht dadurch in hohem Masse den Zielen der schweizeri-
schen wie auch der kantonalen Umwelt- und Raumordnungspolitik. Das An-
gebot ist auf die Bedürfnisse des Arbeits- und Ausbildungsverkehrs als auch 
des Freizeit- und Einkaufsverkehrs auszurichten. Siedlungs- und Erholungs-
schwerpunkte inner- und ausserhalb des Kantons Zürich sollen mit attrakti-
ven Verbindungen in das Netz des öffentlichen Verkehrs eingebunden wer-
den. 

Der FVV stellt im Verbund mit dem ÖV sowie dem MIV einen Teil des Ge-
samtsystems «Personenverkehr» dar. Ihm kommt bei der Bewältigung von 
kurzen Distanzen im Alltagsverkehr eine Bedeutung zu. In Kombination mit 
dem ÖV ist der FVV zudem Bestandteil von Transportketten auch über län-
gere Distanzen. Die Stärken liegen beim Fussverkehr (FV) bei Distanzen 
unter einem Kilometer und beim Veloverkehr (VV) unter fünfzehn Kilometern. 
FVV sind auf sichere und behindertengerechte Verbindungen angewiesen. 
Ein zusammenhängendes und durchgängiges Velowegnetz mit Anschluss 
an den ÖV ist zu fördern. 

Zur Minimierung der Emissionen sowie zur Schonung der Ressource Boden 
soll der Verkehr von Motorwagen und der Flächenbedarf durch den ruhen-
den Verkehr möglichst gering gehalten werden. Während bei der Standort-
wahl raumplanerische Kriterien im Vordergrund stehen, ist bei der Dimensi-
onierung und Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen den bestehenden 
Strassenkapazitäten, der Erschliessungsgüte des öffentlichen Verkehrs, 
dem ausgewiesenen Nutzungsmix sowie der Luft- und Lärmbelastung Rech-
nung zu tragen. Ein besonderes Augenmerk ist auf den Parkplatzbedarf von 
verkehrsintensiven Einrichtungen zu legen. 

Öffentlicher  
Verkehr 

Fuss- und  
Veloverkehr 

Parkierung und 
verkehrsintensive 
Einrichtungen 
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Der Transport von Gütern soll möglichst sicher, wirtschaftlich und umweltge-
recht durchgeführt werden. Einer übermässigen Belastung des Strassennet-
zes, insbesondere im Bereich von Ortsdurchfahrten, ist durch die Erstellung 
von Umfahrungsstrassen zu begegnen, und der Güterverkehr mit der Bahn 
ist sofern möglich zu fördern. Beim Transport, Umschlag und der Lagerung 
von gefährlichen Gütern ist der Störfallvorsorge Rechnung zu tragen. Die 
Lärmbelastung von Wohngebieten ist, vor allem während der Nachtstunden, 
zu minimieren. 

2.1.2 Gesamtverkehrskonzept Kanton Zürich  
Mit dem Gesamtverkehrskonzept (GVK) legte der Regierungsrat 2018 die 
langfristigen Ziele und Entwicklungsgrundsätze für das Gesamtverkehrssys-
tem im Kanton Zürich für den Planungs- und Prognosehorizont 2030 fest. 
Mit dem kantonalen GVK wurde ein Instrument geschaffen, welches sicher-
stellen soll, dass der Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich im Einklang mit 
der im kantonalen Richtplan definierten Siedlungsentwicklung auch künftig 
mit allen Verkehrsträgern gut erschlossen ist.  

Das Verkehrssystem im Kanton Zürich soll der Gesellschaft und der Wirt-
schaft eine ausreichende und effiziente Mobilität ermöglichen, die ange-
strebte Raumentwicklung unterstützen und die Belastung der Umwelt mini-
mieren. Diese Ziele lassen sich nur erreichen, wenn das Angebot im Perso-
nenverkehr für den motorisierten Individualverkehr, den öffentlichen Ver-
kehr, den Velo- und Fussverkehr sowie den Luftverkehr aufeinander abge-
stimmt weiterentwickelt werden. Auch der Güterverkehr muss zweckmässig 
auf die Verkehrsträger Strasse, Schiene und Luft verteilt werden. Die 
Grundsätze für diese Aufgaben legt das GVK fest.  

Der Regierungsrat richtet die Weiterentwicklung des Gesamtverkehrssys-
tems an fünf Leitsätzen aus. Aus den Leitsätzen werden konkrete Ziele ab-
geleitet (vgl. Abbildung 6). Sie beschreiben, welche Zustände bis 2030 er-
reicht und welche Entwicklungen angestrebt werden. 

 
Abbildung 6 Leitsätze und Ziele (Quelle: GVK Kanton Zürich, 2018) 

Nachfolgend werden die für Gossau relevanten Ziele zusammengefasst: 
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ausgewogenes Verhältnis von Wohnen und Arbeiten anzustreben, um kurze 
Wege zwischen Wohn- und Arbeitsplatz zu ermöglichen. Um dies zu errei-
chen sind die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur und die Abstim-
mung zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern untereinander zu be-
rücksichtigen.  

Der Anteil des ÖV am Modal Split soll entsprechend den kantonalen Zielwer-
ten gesteigert und der ÖV vor allem auf den Achsen von und nach der Stadt 
Zürich und dem Glattal weiter ausgebaut werden. Weiter sollen die verschie-
denen Verkehrsträger an ihren Schnittstellen optimal aufeinander abge-
stimmt werden, um die jeweiligen Potenziale zu fördern und Netze ausgegli-
chener auszulasten. Damit wird ein multimodales Verkehrssystem gefördert.  

Die Kapazitäten der übergeordneten MIV- und ÖV-seitigen Rückgrate sind 
sicherzustellen und bestehende Lücken zu schliessen, um eine gute Anbin-
dung innerhalb des Zürcher Oberlandes und an die umliegenden Regionen 
zu gewährleisten. Um dies zu erreichen sind insbesondere vorhandene 
Netzlücken im Busnetz zu schliessen sowie die Fahrplanstabilität auf den 
Zufahrtsachsen zu den Umsteigebahnhöfen zu verbessern und langfristig 
die Bahnverbindungen zu den Regionalzentren im Zürcher Oberland zu ver-
bessern. Im MIV ist der Lückenschluss der Oberlandautobahn und damit ein-
hergehende punktuelle Ergänzungen des Kantonsstrassennetzes von gros-
ser Bedeutung für die Region. Der Anteil des FVV am Gesamtverkehr wird 
dank attraktiven Verbindungen kontinuierlich erhöht. 

2.1.4 Agglomerationsprogramm 
Gemäss Infrastrukturfondsgesetz richtet der Bund aus dem Infrastruk-
turfonds Beiträge an Verkehrsinfrastrukturen des Agglomerationsverkehrs 
aus. Dies macht er von einer integrierten Planung in den Bereichen Verkehr, 
Siedlung und Umwelt abhängig. Voraussetzungen für Bundesbeiträge ist die 
Erarbeitung eines Agglomerationsprogramms (AP), das als langfristiges Pla-
nungsinstrument angelegt ist und periodisch überarbeitet wird. Es umfasst 
inhaltlich und zeitlich koordinierte und priorisierte Massnahmen zur Lenkung 
der Siedlungsentwicklung sowie infrastrukturelle und betriebliche Massnah-
men der verschiedenen Verkehrsträger eines ganzen Agglomerationsraums. 

Das Agglomerationsprogramm Zürcher Oberland 4. Generation (AP Zürcher 
Oberland 4G) stellt die Weiterentwicklung des im Jahr 2016 eingereichten 
AP Zürcher Oberland 3G dar und wurde Mitte 2021 beim Bund eingereicht. 
Aktuell wird das Agglomerationsprogramm der 5. Generation (AP Zürcher 
Oberland 5G) erarbeitet. Im Juli 2024 hat der Regierungsrat des Kantons 
Zürich den Entwurf des AP Zürcher Oberland 5G zur öffentlichen Mitwirkung 
freigegeben. Das Zukunftsbild wurde im Rahmen des AP 2. Generation auf 
Basis der übergeordneten Festlegungen zur Raumstruktur entwickelt. In den 
Folgegenerationen wurde das Zukunftsbild der Agglomeration Zürcher Ober-
land weiterentwickelt. Das Zukunftsbild bildet den Rahmen für die Bezeich-
nung und Verortung der Natur- und Landschaftsräume, der zukünftigen 
Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung und der Gestaltung des Verkehrs-
systems. Es enthält eine Gesamtsicht zu den Themenbereichen Siedlung, 
Verkehr und Landschaft und verdeutlicht insbesondere die unterschiedliche 
Dynamik der verschiedenen Teilräume und den Bezug des Verkehrs zu 

Instrument  
Agglomerations-
programm 

Agglomerationspro-
gramm Zürcher 
Oberland  
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relevanten Gebieten und Standorten. Der Verkehr und die Siedlung werden 
koordiniert, die bedeutenden Natur- und Landschaftsräume erhalten (Abbil-
dung 7). 

 
Abbildung 7 Zukunftsbild Agglomeration Zürcher Oberland, Ausschnitt. Quelle: AP Zürcher 

Oberland 5G, Entwurf Juli 2024. 

In Abbildung 8 sind die Ist-, Trend- und Zielwerte der Monitoring und Con-
trolling Indikatoren für Agglomerationsprogramme (MOCA-Indikatoren) für 
den Perimeter des AP Zürcher Oberland 4G dargestellt. 

MOCA-Indikatoren 
aus dem AP Zür-
cher Oberland 4G 
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Abbildung 8 Ist-Werte und Zielwerte MOCA-Indikatoren Zürcher Oberland. Quelle: AP Zürcher 

Oberland 5G, Entwurf Juli 2024. 

2.2 Weitere relevante Grundlagen 
Im Bereich Natur und Landschaft sind insbesondere die Abstimmungen mit 
dem Gewässerraum, mit Naturschutzflächen und -Objekten sowie mit den 
Fruchtfolgeflächen (FFF) von Bedeutung.  

Die Gewässerräume wurden vor kurzem durch die Gemeinde ausgeschie-
den. Die überarbeiteten und somit veralteten Gewässerabstandslinien im 
Siedlungsgebiet werden somit aufgehoben (in Planung). Der Kanton ist an 
der Überarbeitung der Gewässerräumen ausserhalb der Bauzonen. Wo 
diese noch nicht festgesetzt sind, gelten die Übergangsbestimmungen. In 
den Siedlungsgebieten gelten deshalb die in Abbildung 9 dargestellten fest-
gesetzten Gewässerraumabstandslinien.  

Abstimmung mit 
Natur und Land-
schaft 

Gewässerräume  
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Abbildung 9 Gewässerraum und -Abstandslinien (Quelle: GIS-ZH). 

Landschaften sind Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsraum. Sie tragen zur 
Identität eines Ortes oder einer Region bei. Im kantonalen Inventar der Land-
schaftsschutzobjekte bezeichnet der Kanton besonders schöne und charak-
teristische Zürcher Landschaften und schreibt diesen, durch die Aufnahme 
in das Inventar, einen besonderen Wert zu. Weiter werden in der Schutzan-
ordnung Natur und Landschaft die Objekte parzellenscharf abgegrenzt und 
in verschiedene Naturschutzzonen aufgeteilt. Auf dem Gemeindegebiet 
Gossau sind verschiedene schützenswerte Landschaften im Landschafts-
schutzinventar aufgeführt (Abbildung 10). Der Kanton erlässt für Land-
schaftsschutzgebiete von kantonaler Bedeutung Schutzverordnungen bzw. 
überprüft die bestehenden Schutzverordnungen und passt diese, wenn nötig 
an. Das kantonale Inventar der Landschaftsschutzobjekte sowie die Schutz-
verordnungen im Bereich Landschaft auf dem Gemeindegebiet Gossau müs-
sen bei der Planung berücksichtigt werden. 

Landschaftsschutz 
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Abbildung 10 Kantonales Inventar der Landschaftsschutzobjekte (links) und Schutzanordnung 

Natur und Landschaft (rechts), Gemeinde Gossau (Quelle: GIS-ZH). 

Weiter sind die Naturschutzflächen und -objekte zu berücksichtigen. Neben 
den kantonal ausgewiesenen Naturschutzflächen entsprechend der kanto-
nalen Naturschutzverordnung SVO weist die Gemeinde kommunale Natur-
schutzobjekte aus (Abbildung 11). 

 
Abbildung 11 Kommunale Naturschutzobjekte, Gemeinde Gossau, 2019.  

 

Naturschutz 

Fruchtfolgeflächen  



Gesamtverkehrskonzept Gossau ZH / Erläuternder Bericht nach Art 47 RPV  
 

Seite 22 
 

 

Weiterer Abstimmungsbedarf besteht zu den Fruchtfolgeflächen (FFF). Da-
bei handelt es sich um Ackerböden, welcher der Ernährungssicherheit die-
nen. FFF dürfen nur beansprucht werden, wenn dafür ein überwiegendes 
öffentliches Interesse ausgewiesen ist. Werden sie beansprucht, müssen sie 
kompensiert werden. Ein Grossteil der FFF in der Gemeinde Gossau ist als 
Fläche der Nutzungseignungsklassen 1-5 geeignet für FFF, Böden der 
Klasse 6 sind bedingt geeignet (Abbildung 12). 

 
Abbildung 12 Fruchtfolgeflächen, Gemeinde Gossau (Quelle: GIS-ZH). 

Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) enthält um-
fangreiche Informationen zum Verlauf der historischen Verkehrswege, ihrer 
Geschichte, ihrem Zustand und ihrer Bedeutung gemäss NHG. Auf dem Ge-
meindegebiet von Gossau sind verschiedene Objekte von regionaler und lo-
kaler Bedeutung, darunter namentlich solche von regionaler Bedeutung mit 
Substanz bzw. mit viel Substanz vorhanden. Das IVS ist als Grundlage bei 
der Planung zu berücksichtigen (Abbildung 13 Inventar der histori-
schen Verkehrswege der Schweiz von regionaler und lokaler Bedeutung, 
Gemeinde Gossau (Quelle: GIS-ZH).Abbildung 13). 

Inventar histori-
scher Verkehrs-
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Abbildung 18 Quell-/Ziel-/Binnenverkehr der Gemeinde Gossau in Personenwegen für den 

Durchschnittlichen Werktagesverkehr, DWV 2018 und 2040. Quelle: GVM-ZH, Amt 
für Mobilität, 2022. 

Die Wohnbevölkerung und die Beschäftigten sind für die Verkehrserzeugung 
massgebend. Ihre Verkehrswege sind dem Binnenverkehr als auch dem 
Quell-/Zielverkehr der Gemeinde anzurechnen.4 Quantitative Aussagen zu 
Quell-/Ziel-, Binnen- und Durchgangsverkehr werden in Kapitel 0 ausgeführt.  

3.3 Verkehrsmittelwahl und Mobilitätsverhalten (Modal Split) 
Der Modal Split beschreibt den Anteil eines Verkehrsmittels am Gesamtver-
kehr in einem Gebiet und verdeutlicht die Verkehrsmittelwahl. In der vorlie-
genden Definition bezieht sich der Modal Split auf die Personenwege nach 
dem Territorialprinzip respektive auf alle Personenwege, die im Gemeinde-
gebiet Gossau starten, enden oder innerhalb der Gemeinde entstehen 
(Quell-/Ziel-/Binnenverkehr). Der Modal Split liefert somit Erkenntnisse für 
das Verständnis des Mobilitätsverhaltens von Bevölkerung und Beschäftig-
ten. Zur Ermittlung des Modal Splits können kantonale Auswertungen, die 
Pendlerstatistik des Bundes sowie das kantonale Gesamtverkehrsmodell 
GVM-ZH zur Orientierung verwendet werden. 

Die Wahl des Verkehrsmittels hat einen relevanten Einfluss auf das Ver-
kehrssystem. Die Verkehrsmittelwahl ist dabei von verschiedenen Einfluss-
grössen abhängig. Neben der Siedlungsstruktur respektive -dichte sind die 
persönlich verfügbaren Mobilitätswerkzeuge (bspw. Autobesitz oder ÖV-
Abonnemente), die vorhandenen Verkehrsinfrastrukturen oder die persönli-
che Einstellung bezüglich Mobilität weitere Faktoren, welche die Verkehrs-
mittelwahl beeinflussen. 

 
4  Binnenverkehr ist der Verkehr, welcher innerhalb der Gemeinde verkehrt, ohne die Gemeinde-

grenze zu überschreiten. Quellverkehr beinhaltet alle Verkehrsbeziehungen, die in der Ge-
meinde starten und ihr Ziel ausserhalb der Gemeinde haben. Zielverkehr beinhaltet alle Ver-
kehrsbeziehungen, welche ausserhalb der Gemeinde starten und im Gemeindegebiet enden.  
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anderen Wegzwecken generell eher überdurchschnittlich oft den ÖV. Dies 
zeigt die Pendlerstatistik. In Bezug auf die gesamten Wegzwecke bestehen 
gemäss der vorhandenen Siedlungsdichte in Gossau grosse Potenziale, die 
Verkehrsmittelwahl in Richtung ÖV und FVV zu lenken. 

3.4 Verkehrsbelastungen Ist-Zustand 
Die Verkehrsbelastungen auf dem Strassennetz in Gossau sind für den 
durchschnittlichen Werktag (DWV) in Abbildung 23 aufgezeigt. Hohe Belas-
tungswerte bestehen einerseits auf den Kantonsstrassen Forchstasse (Au-
tostrasse), der Verbindung Leerütistrasse-Grütstrasse-Grüningerstrasse 
(insbesondere in den Ortskernen), der Altrüti-/Bubikerstrasse und der Ber-
schikerstrasse. Auf dem kommunalen Strassennetz verzeichnen die Heus-
berg-/Medikerstrasse zwischen Bertschikon und Wetzikon, die Wüeristrasse 
zwischen Gossau Dorf und Mönchaltorf Nordost und die Brüschweidstrasse 
zwischen Wetzikon und Herschmettlen höhere Belastungen (rund 4'000 
DWV oder mehr). Die Langweidstrasse, welche den Ortsteil Grüt mit Wet-
zikon verbindet und auch als Schleichroute genutzt wird, ist im GVM des 
Kantons nicht enthalten. Sie weist gemäss einer Verkehrsstudie im Jahr 
2021 eine Belastung von rund 2'000 Fz im DWV auf (Kapitel 3.7). 

 
Abbildung 23 Verkehrsbelastungen DWV 2018 [Fz/d] auf dem Strassennetz von Gossau, rich-

tungsgetrennte Werte. Quelle: GVM-ZH. 

Die modellierte Verkehrsbelastungen des GVM-ZH kann mit aktuellen Ver-
kehrsmessungen der kantonalen Verkehrsmessstellen plausibilisiert werden 
(Leerütistrasse Nr. 1388, Grütstrasse Nr. 2888, Grüningerstrasse 1691, 

Forchstr.

Verkehrsbelastung 
Modellzustand 
2018 

Plausibilisierung 
mit kantonalen 
Zählstelldaten 2022 
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Forchstrasse Nr. 888).9 Grundsätzlich zeigen die Belastungswerte der Mess-
stellen ein vergleichbares Bild wie die Modellwerte 2018. Einzig auf der 
Grüningerstrasse sind die Zählstellenwerte (DTV) leicht höher als die Mo-
dellwerte (DWV). Im Modell kann es speziell bei untergeordneten Strassen 
zu Abweichungen kommen, da weniger Messdaten vorliegen. 

3.5 Verkehrsprognose 2040 
Bis ins Jahr 2040 wird für den Quell-, Ziel- und Binnenverkehr von Gossau 
eine Verkehrszunahme von 14% bzw. 4'500 Personenwegen an durch-
schnittlichen Werktagen prognostiziert (siehe Kapitel 3.2). Diese Zunahme 
kann wiederum auf die wesentlichen räumlichen Relationen ausgewertet 
werden (Abbildung 24). Das grösste absolute Verkehrswachstum wird mit 
+1'300 Personenwegen DWV auf der Relation Gossau-Wetzikon erwartet. 
Die Verkehrsbeziehungen zwischen Gossau und Uster sowie der Stadt Zü-
rich nehmen in absoluten Werten zwar deutlich geringer zu (+700 respektive 
+600 Personenwege DWV), das relative Wachstum ist jedoch mit dem 
Wachstum in Richtung Wetzikon vergleichbar. Auf diesen drei Relationen 
(Wetzikon, Uster, Stadt Zürich) soll der Verkehr gemäss GVM-ZH um rund 
20% zunehmen. Auf den übrigen Relationen sowie im Binnenverkehr wird 
bis ins Jahr 2040 eine Verkehrszunahme von rund 10-15% verzeichnet. In 
absoluten Werten gesehen fällt das Wachstum auf diesen Relationen mit 
einer Zunahme von einigen Hundert Personenwege DWV eher moderat aus. 
Eine leichte Reduktion der Verkehrsbelastung wird auf der Beziehung zwi-
schen Gossau und Hinwil vorhergesagt, was vermutlich mit der reduzierten 
Beschäftigtenzahl von Gossau zusammenhängen könnte. 

Die Bimodal Split verzeichnen generell eine geringe Verschiebung vom MIV 
auf den ÖV von 1-2%-Punkten. Auf der Relation von/nach Stadt Zürich gibt 
es einen leicht höheren Bimodal Shift von rund 4%-Punkte zugunsten des 
ÖV und der Binnenverkehr innerhalb der Gemeinde Gossau verzeichnet gar 
eine Verlagerung von rund 14%-Punkten vom MIV auf den ÖV. Einzige Ver-
schiebung des Bimodal Split zugunsten des MIV wird auf der Relation 
Gossau-Zürcher Oberland und Pfannenstil prognostiziert (bis zu 2%-
Punkte). Als wichtiger Grund dafür können lange ÖV-Reisezeiten oder das 
Fehlen von direkten ÖV-Verbindungen auf diesen Beziehungen angefügt 
werden.  

 
9  Die Zählstellenauswertung liegt in durchschnittlichem Tagesverkehr (DTV) und nicht im DWV 

vor. Allgemein gesehen ist der DWV in der Regel etwas höher als der DTV (rund 10%).  

Veränderungen 
nach Relationen 

Auswirkungen auf 
Bimodal Split 
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Abbildung 26 Verkehrsbelastungen DWV 2040 [Fz/d] auf dem Strassennetz von Gossau (oben); 

prognostizierte Verkehrszunehme DWV 2018-2040 (unten). Quelle: GVM-ZH. 

Angesichts des bereits heute in der Abendspitzenstunde kritisch ausgelas-
teten Knotens Grütstrasse/Büelgasse, muss davon ausgegangen werden, 
dass sich die Verkehrssituation weiter verschlechtert und die Verkehrsspit-
zen mit der prognostizierten Zunahme verbreitern. Auf dem übrigen Stras-
sennetz werden die Kapazitätsreserven kleiner. Der Verkehrszuwachs im 

Forchstr.

Forchstr.
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lediglich ein Velounfall an einem Knoten mit Kreisverkehr ereignete, können 
Kreisel ein Sicherheitsrisiko für Velofahrende darstellen. Gemäss einer Ana-
lyse der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) waren schweizweit zwi-
schen 2017 und 2021 bei über 40% aller Unfälle in Kreisel ein Velo oder E-
Bike involviert. 

Insgesamt wurden 24 schwerverletzte Personen (9 Velo-/E-Bikefahrende, 1 
Zufussgehende) sowie 72 Leichtverletzte (21 Velo-/E-Bike/FäG-Fahrende, 8 
Zufussgehende) gezählt. Zwei Personen sind aufgrund ihres Unfalls verstor-
ben, eine Person ist dem Veloverkehr zuzuordnen. Rund 40% aller durch 
Verkehrsunfälle Verletzten und Verstorbenen dem Fuss- und Veloverkehr 
zuzuordnen. Bei weiteren 20% handelt es sich um Motorradfahrende.  

 
Abbildung 28 Unfälle in Gossau (2018-2022) entsprechend der Unfallursache. Quelle VUGIS. 

Der Anteil an verkehrsberuhigten Quartierstrassen ist in Gossau im kanto-
nalen Vergleich relativ hoch. Grosse Teile der Wachten Bertschikon, Gossau 
Dorf, Grüt und Oberottikon verfügen über T30-Zonen. Dennoch zeigt die Be-
völkerungsumfrage, dass insbesondere in Bezug auf den Fuss- und Velo-
verkehr die subjektive Verkehrssicherheit an verschiedenen Knoten und 
Streckenabschnitten als eingeschränkt beurteilt wird. Wichtige Strecken mit 
eingeschränkter subjektiver Verkehrssicherheit sind neben den Ortsdurch-
fahrten (inkl. Knoten) die Langweidstrasse, die Heusbergstrasse, die Berg-
strasse, die Austrasse, die Poststrasse und die Knoten Grüninger-/Bön-
lerstrasse (Gemeindegebiet Wetzikon) und Fuchsrüti-/Dürntenerstrasse. 
Wichtige Gründe sind grundsätzlich unübersichtliche Verkehrssituationen 
sowie die Kombination von engen Strassenräumen und den Geschwindig-
keiten von Fahrzeugen, die insbesondere auf Ausserortsabschnitten hoch 
sind.  

Zur Schulwegsicherheit gibt es in Gossau keine detaillierten Grundlagen. Im 
Rahmen der Stichprobenbefragung wurde deshalb diese Thematik explizit 
abgefragt. Die Schulwege für Kinder werden von 10% als vollkommen sicher 
bewertet, weitere 42% bewerten die Situation als eher sicher. Rund 20% 
empfindet die Schulwege als eher nicht bis gar nicht sicher. Insbesondere 
die Querung der Ortsdurchfahrten durch mangelhafte Querungshilfen oder 

Unfallfolgen 

Subjektive Ver-
kehrssicherheit 

Schulwegsicherheit 
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3.7 Strassenverkehr / Motorisierter Individualverkehr (MIV) 
Das Strassennetz ist hierarchisch strukturiert. Es setzt sich aus übergeord-
neten sowie kommunalen Strassen zusammen, welche je nach Strassentyp 
unterschiedliche Funktionen erfüllen (Tabelle 3): 

Strassentyp  Funktion  Eigentum  

Hochleistungs-
strasse (HLS) 

Verbindung der Gemeinde Gossau mit den umlie-
genden Regionen (Stadt Zürich-Zumikon-Hinwil-
Reichenburg). 

Bedeutung und Funktion gemäss KRP ZH: Über-
geordnete Achsen mit hoher Leistungsfähigkeit: 
möglichst sichere und reibungslose Bewältigung 
des MIV; umfassende Lärmschutzmassnahmen 
im Bereich von Wohngebieten.  

Kanton (KRP) 

Hauptverkehrs-
strasse (HVS) 

Auf dem Gemeindegebiet Gossau gibt es keine 
HVS. 

Bedeutung und Funktion gemäss KRP ZH: Wich-
tige Achsen, die zusammen mit den HLS das 
übergeordnete Strassennetz bilden: kanalisieren 
des Verkehrs möglichst abseits lärmempfindli-
cher Nutzungen; Strassenraum dient MIV, ÖV, 
Fuss- und Veloverkehr; Gestaltungsmassnah-
men zur Verbesserung der Siedlungsqualität. 

Kanton (KRP) 

Regionale  
Verbindungsstrasse 
(RVS) 

Übergeordnete, kantonale RVS in Gossau verbin-
den die Wachten untereinander und stellen Ver-
bindungen zu den Nachbargemeinden sicher.  

Bedeutung und Funktion gemäss KRP ZH: Anbin-
dung von Siedlungsgebieten und Erholungs-
schwerpunkten an das übergeordnete Strassen-
netz: siedlungsorientierte Strassenraumgestal-
tung.  

Kanton (RRP) 

Kommunale  
Verbindungsstrasse  

Gewährleisten zwischenörtliche Verbindungen 
zwischen den Wachten sowie teilweise zwischen 
Wachten und angrenzenden Gebieten der Nach-
bargemeinden bei begrenzter Leistung und Ge-
schwindigkeit auf dem untergeordneten Netz; 
dient kommunalem Verkehr als Verbindung zu 
den Wachten und angrenzenden Gemeindege-
bieten; siedlungsorientierte Strassenraumgestal-
tung, der Betrieb ist auf den Strassenquerschnitt 
abgestimmt. 

Gemeinde (kRP) 

Kommunale  
Sammelstrasse 

Dienen der Konzentration des Erschliessungs-
verkehrs in Siedlungsgebiete; stellen die Basiser-
schliessung der Wohn-, Gewerbe- und Zentrums-
gebiete sicher; siedlungsorientierte Strassen-
raumgestaltung. 

Gemeinde (kRP) 

Kommunale  
Erschliessungs-
strasse 

Quartierstrassen mit quartierinterner Bedeutung; 
dienen der parzellenweisen Erschliessung der 
Liegenschaften; siedlungsorientierte Strassen-
raumgestaltung. 

Gemeinde (kRP) 

Tabelle 3: Strassentypisierung und Funktionen (übergeordnete Strassentypisierung und 
Funktion gemäss KRP ZH).  

An die kantonale Forchautostrasse A52 im Süden verfügt die Gemeinde 
Gossau über zwei direkte Anschlüsse an eine Hochleistungsstrasse (HLS). 

Anschluss an 
Hochleistungs-
strasse A52 
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Sie beginnt in Zumikon als Fortsetzung der Forchstrasse, einer Hauptver-
kehrsstrasse (HVS) von/nach Zürich und endet an der Verzweigung Hinwil 
(Betzholzkreisel). Dort gibt es direkten Anschluss an die Nationalstrasse N15 
Richtung Rapperswil. Die A52 dient als Verbindung zwischen dem Zürcher 
Oberland und der Stadt Zürich. 

Nordöstlich der Gemeinde führt die N15 von der Verzweigung Brüttisellen 
bis zur Verzweigung Reichenburg und verbindet damit die Autobahn N1 di-
rekt mit der Autobahn N3. Zwischen Uster und Hinwil gibt es eine Lücke. Das 
fehlende Verbindungsstück bewirkt, dass der Verkehr auf den Hauptver-
kehrsstrassen durch die Ortschaften Aathal, Wetzikon und Hinwil geführt 
wird. Zu Spitzenzeiten kommt es durch Überlastungen im Raum Wetzikon 
zu unerwünschtem Ausweichverkehr. Davon ist auch die Gemeinde Gossau 
sehr stark betroffen. Die Gemeinden Gossau und Hinwil sowie die Stadt Wet-
zikon setzen sich gemeinsam dafür ein, dass der Lückenschluss der soge-
nannten Oberlandautobahn im Interesse der betroffenen Gemeinden weiter 
vorangetrieben wird. Für die Linienführung zwischen Wetzikon West und 
dem Betzholz existieren aktuell zwei Lösungsvarianten (vgl. Abbildung 29): 
einerseits die im Richtplan vermerkte, oberflächennahe Linienführung. Diese 
führt über das Gemeindegebiet Gossau zur Forchautostrasse A52 und von 
da über die A52 in Richtung Hinwil respektive Autobahn N3; andererseits die 
Variante «Tunnel tief». Diese Variante führt vom Anschluss Wetzikon West 
unterirdisch direkt zum Kreisel Betzholz und von dort aus weiter in Richtung 
Rapperswil und Autobahn N3. Die betroffenen Gemeinden Wetzikon, Hinwil 
und Gossau fordern ausdrücklich nur die Variante «Tunnel tief». Sie verur-
sacht geringere Eingriffe in die Landschaft, schont die Siedlungen und die 
Natur und verhindert Lärmprobleme. Für diese Variante werden erden mo-
mentan verschiedene Untervarianten mit/ohne Anschluss Wetzikon und mit 
unterschiedlichen Linienführungen aufgrund der Geologie untersucht. Die 
verkehrliche Auswirkung eines Lückenschlusses wird aktuell vom Bundes-
amt für Strassen ASTRA untersucht. Zum aktuellen Zeitpunkt können dazu 
noch keine belastbaren Aussagen gemacht werden.  

 
Abbildung 29 Varianten Lückenschluss Oberlandautobahn N15 

Aktuell verlaufen die HLS und HVS am Rande der Gemeinde. Anders verhält 
es sich mit den regionalen Verbindungsstrassen (RVS). Diese dienen ge-
mäss kantonalem Richtplan der Anbindung von Siedlungs- und Erholungs-
gebieten an das übergeordnete Strassennetz. Von Gossau Dorf führen fol-
gende Strassen radial respektive sternförmig in die umliegenden Wachten 
bzw. Nachbarsgemeinden: Bertschikerstrasse, Grütstrasse, 
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Grüningerstrasse, Altrütistrasse, Leerütistrasse und Mönchaltorferstrasse 
(vgl. Analyseplan A1.5 Strassenverkehr und Parkierung).  

Auf dem kantonalen Strassennetz gibt es gemäss kantonalem Monitoring für 
das Jahr 2018 grundsätzlich keine Strecken mit Überlastungen. Einzig die 
Auslastung des Knotens Grütstrasse/Büelgass wird in der Abendspitze als 
kritisch beurteilt (Auslastungsgrad 80%-100%). Grund dafür ist insbeson-
dere die Linksabbiegebeziehung, welche zu Rückstau führen kann. Die Be-
völkerungsbefragung zeigt, dass der Verkehrsfluss in den Ortskernen (ins-
besondere durch Gossau Dorf) in den Hauptverkehrszeiten teilweise als be-
einträchtigt wahrgenommen wird. Die Verkehrsbelastungen auf den RVS 
werden in Kapitel 3.4 in Abbildung 23 aufgeführt. 

Das Siedlungsgebiet von Gossau weist gemäss GVM-ZH einen Quell-/Ziel-
verkehr von rund 24'000 Fahrten an einem durchschnittlichen Werktag auf. 
Die nachfolgenden Abbildungen visualisieren die wichtigsten Verkehrsbezie-
hungen mit Start oder Ziel in den entsprechenden Teilgebieten der Ge-
meinde von/nach relevanten Verbindungen (Abbildung 30). Zwischen den 
einzelnen Wachten gibt es kaum nennenswerte Verkehrsströme. Lediglich 
zwischen Grüt und Gossau Dorf gibt es im DWV einen Quell-Zielverkehr von 
rund 200 Fz/d.  

Quell -/Ziel verkehr von/nach Bertschikon (DWV 2018 , 2'800 Fz/d )  
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Verkehrsbeziehun-
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Quell -/Ziel verkehr von/nach Grüt (DWV 2018 , 6'600 Fz/d )  

 

Quell -/Ziel verkehr von/nach Gossau Dorf (DWV 2018 , 11�¶500 Fz/d)  
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Quell -/Ziel verkehr von/nach Ottikon/Herrschmettlen (DWV  2018, 
3'000 Fz/d )  

 

Abbildung 30 Wichtigste Verkehrsbeziehungen des Quell-/Zielverkehr von/nach Teilgebieten 
(nicht dargestellt sind Verkehrsbelastungen < 100 Fz./DWV). Quelle: GVM-ZH Mo-
dellzustand 2018, eigene Darstellung. 

Zusätzlich zum ortseigenen Quell-/Zielverkehr verkehrt auch regionaler 
Durchgangsverkehr auf den RVS.10 Auf einzelnen Verbindungen zwischen 
den Wachten kann der Durchgangsverkehr gemäss Modell einen beträchtli-
chen Anteil am Gesamtverkehr betragen (z.B. Grüningen-Wetzikon rund 
70%, Bubikon-Wetzikon rund 90%) (Abbildung 31).  

 
10  Die Thematik «Durchgangsverkehr Langweidstrasse» wird nachfolgend behandelt, da es sich 

dabei um eine kommunale Strasse handelt. 

© EBP  |  9
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Abbildung 31 Durchgangsverkehr (DWV) durch die Gemeinde Gossau. Quelle: GVM-ZH Modell-

zustand 2018, eigene Darstellung. 

Die Siedlungsverträglichkeit des Verbindungstrassennetzes ist gemäss Ana-
lyse des Kantons grundsätzlich gegeben. Lediglich entlang der Grünin-
gerstrasse im Ortskern Grüt wird die Siedlungsverträglichkeit als kritisch be-
urteilt. Die Stichprobenbefragung hat aufgezeigt, dass die Siedlungsverträg-
lichkeit insbesondere in den Ortsdurchfahrten Bertschikon und Gossau Dorf 
aber auch in den übrigen Wachten als beeinträchtigt empfunden wird. 
Gründe dafür sind die wahrgenommenen hohen Verkehrsbelastungen und 
Geschwindigkeiten, die teilweise engen Strassenquerschnitte und die hohe 
Trennwirkung der Strassen.  

Die kommunalen Quartierstrassen von der Gemeinde Gossau sind zu gros-
sen Teilen verkehrsberuhigt (Tempo 30). Trotzdem gibt es unerwünschter 
Schleichverkehr durch einzelne Wohnquartiere. Davon sind insbesondere 
die Langweidstrasse im Grüt (Verbindung zwischen Anschluss Ottikon und 
Aathal) und die Heusbergstrasse in Bertschikon (Verbindung zwischen Bert-
schikon und Aathal resp. Wetzikon) betroffen.  

Die Langweidstrasse ist als lokale kommunale Verbindungsstrasse konzi-
piert und verbindet den Ortsteil Grüt mit Wetzikon Nordwest und Aathal-See-
gräben im Norden. Insbesondere in den Spitzenstunden stellt die Verbin-
dung eine Ausweichroute zur Zürcherstrasse (HVS in Wetzikon) dar. Im Rah-
men einer Verkehrsstudie wurde im Jahr 2021 die Verkehrsbelastung erho-
ben. Insgesamt beträgt die Verkehrsbelastung im DWV knapp 2'000 Fz. In 
der Morgenspitze (MSP) verkehren 130 Fz./h, in der Abendspitze (ASP) 210 
Fz./h auf der Langweidstrasse. Die MSP und die APS haben leicht unter-
schiedliche Lastrichtungen. In der MSP verkehren rund 60% in nördliche 
Richtung, in der ASP ebenfalls rund 55% in Richtung Grüt. Der Schwerver-
kehrsanteil ist mit knapp 3% relativ gering. Zur Reduktion des 
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Schleichverkehrs wurden in den Jahren 2021/2022 zwei Pilotversuche (Last-
wagenfahrverbot, Vollsperrung durch allgemeines Fahrverbot) durchgeführt. 
Die Einführung des Lastwagenfahrverbots führte zu keiner Reduktion der 
Verkehrsbelastung. Eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Hard- 
oder Bertschikerstrasse konnte nicht festgestellt werden. Die Anzahl Last-
wagen nahm auf diesen Verbindungen sogar leicht ab. Durch das Lastwa-
genverbot kommt es somit gemäss Studie zu einer (Rück-)Verlagerung auf 
die HVS (Zürcherstrasse). Eine Vollsperrung der Langweidstrasse hat hin-
gegen eine Verkehrsverlagerung auf die Hardstrasse zur Folge (DWV +350 
Fz/h, Zunahme von rund 50%, wobei die Nullmessung Corona-bedingt zu 
relativieren ist). Dabei gilt festgehalten, dass nur ca. 20% der von der Lang-
weidstrasse verlagerten Verkehrs neu über die Hardstrasse verkehrt.  

Parallel zur Erarbeitung des GVK wurde das Konzept Verkehrsberuhigung 
Gossau ZH durch den Kanton Zürich erarbeitet (Entwurf, 6. Januar 2025). 
Ziel des Konzepts ist die Entwicklung und Empfehlung wirksamer Massnah-
men zur siedlungsverträglichen Abwicklung des MIV in Gossau. Der quar-
tierfremde Verkehr soll auf das übergeordnete Strassennetz gelenkt werden 
und die Funktionalität des übergeordneten Strassennetzes gleichzeitig ge-
währleistet bleiben. Als Handlungsempfehlungen werden u.a. verschiedene 
betriebliche Anpassungen am kommunalen Strassennetz in der Gemeinde 
Gossau aufgelistet (Abbildung 32). Die im Verkehrsberuhigungskonzept 
Gossau zusätzlich identifizierten Strassenzügen mit hohen Geschwindigkei-
ten (Mediker-, Heusberg- und Bönlerstrasse) werden als zusätzliche Mass-
nahmen im GVK und im kRPV aufgenommen (siehe SV 5).  

 
Abbildung 32 Massnahmenkonzept «MK1» auf kommunalen Strassen. Quelle: Konzept Ver-

kehrsberuhigung Gossau ZH (6. Januar 2025, Entwurf).  

Konzept Verkehrs-
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Stärken  Schwächen  

Die verschiedenen Wachten der Gemeinde 
sind direkt vernetzt. 

Verschiedene Verbindungen weisen im Ver-
hältnis zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit 
schmale Querschnitte auf (siehe Analyseplan 
A1.1 Verkehrssicherheit). 

Siedlungsorientierte Quartierstrassen sind 
überwiegend verkehrsberuhigt. 

Fehlendes Autobahnverbindungsstück zwi-
schen Uster und Hinwil verursacht Ausweich-
fahrten durch Ortschaften, insbesondere auf 
der Langweidstrasse (Grüt) und der 
Hardstrasse 

 Unerwünschter Schleichverkehr auf Heus-
berg- und Medikerstrasse. 

 Siedlungsverträglichkeit kritisch auf Orts-
durchfahrten im Grüt. 

 Kritische Verkehrsbelastung in der Abend-
spitze des Knotens Grütstrasse/Büelgass ins-
besondere durch Linksabbiegebeziehungen.  

 Verkehrsbelastung und Knotenauslastung so-
wie Fahrtgeschwindigkeiten in den Ortsdurch-
fahrten und Siedlungsrändern werden in der 
Bevölkerungsumfrage als hoch beurteilt. 

 Schwerverkehr/Lastwagen wird von der Be-
völkerung als störend empfunden und ver-
kehrt teilweise auf nicht dafür vorgesehenem 
Netz. 

Tabelle 4: Resultat Analyse MIV (lila: Inputs aus Bevölkerungsbefragung und Workshop) 
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3.9 Fussverkehr 
Die Gemeinde Gossau verfügt über keinen Fusswegnetzplan. Die «Durch-
wegung» des Gemeindegebietes ist im Allgemeinen dicht. Grundsätzlich 
sind alle Strassen im Siedlungsgebiet sowie alle Wege inner- und ausserorts 
Teil des kommunalen Fusswegnetzes. Im Analyseplan werden neben den 
übergeordneten Wanderwegen die wichtigsten Fussverkehrsverbindungen 
als kommunale Hauptverbindungen dargestellt (vgl. Anhang A1.4 Öffentli-
cher Verkehr und kombinierte Mobilität ). Auch dargestellt werden die Netz-
lücken sowie lineare und punktuelle Schwachstellen.12 

Da viele verkehrsberuhigte Quartiere bestehen, sind die Bedingungen für 
den Fussverkehr in den Quartieren grundsätzlich gut. Von besonderer Be-
deutung sind die kommunalen Hauptverbindungen, welche primär auf den 
Alltagsverkehr ausgerichtet sind. Alle wichtigen Ziele des Fussverkehrs (öf-
fentliche Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, wichtige Einkaufsmöglichkeiten) 
sind ans Fusswegnetz angebunden. Die kommunalen Hauptverbindungen 
entlang der RVS verfügen innerorts in der Regel über beidseitiges Trottoir. 

Ausserorts zwischen den Wachten bestehen entlang der RVS abgetrennte 
Fuss-/Radwege: Grütstrasse zwischen Grüt und Gossau, Altrütistrasse zwi-
schen Gossau und Ottikon, Leerütistrasse zwischen Gossau und HLS-An-
schluss Oetwil am See. Auf der Grüningerstrasse zwischen Ottikon und 
Grüningen gibt es ein einseitiges Trottoir. Auf den folgenden RVS besteht 
keine Infrastruktur für den Fussverkehr: Grüningerstrasse zwischen Ottikon 
und Grüt, Bertschikerstrasse zwischen Gossau und Bertschikon, Bubi-
kerstrasse zwischen Ottikon und Herschmettlen, Mönchaltorferstrasse zwi-
schen Gossau und Mönchaltorf. Diese Verbindungen werden durch Wander-
wege abgedeckt, welche zwar mit Umwegen verbunden sind, dafür attraktiv 
sind. Die Gemeinde verfügt über ein dichtes Netz an Wanderwegen. Die At-
traktivität dieser Wanderwege wurde von der Bevölkerung in der Umfrage 
besonders hervorgehoben. 

Zum Fussverkehr sind keine umfassenden Nachfragedaten vorhanden. Die 
Auswertung zum Mobilitätsverhalten (vgl. Kapitel 3.3) gibt Hinweise, dass 
der Fussverkehrsanteil bei den Binnenpendlern hoch ist. 

Im Jahr 2019 hat der Kanton Zürich eine Beurteilung des Fussverkehrspo-
tenzials sowie der Relevanz von Netzabschnitten für den Fussverkehr vor-
genommen (Abbildung 34). Das ermittelte Fussverkehrspotenzial gibt Auf-
schluss über die zu erwartende Anzahl an Fusswegverbindungen pro Ge-
bäude und deren Übertragung auf das Strassennetz. Hierbei wird ersichtlich, 
welche Abschnitte des Fusswegenetzes für den Alltagsfussverkehr von gros-
ser Bedeutung sind. In der Gemeinde Gossau weisen insbesondere die Ort-
szentren von Gossau Dorf und Grüt ein grösseres Fussverkehrspotenzial 

 
12  In der Fuss- und Veloverkehrsplanung werden grundsätzliche Netzlücken und Schwachstellen 

unterschieden. Netzlücken sind fehlende Bestandteile im Wegnetz. Lineare Netzlücken sind 
fehlende Wege und Verbindungen. Punktuelle Netzlücken können fehlende Querungsmöglich-
keiten als Verbindung zweier Netzstücke, fehlende Aufenthalts-/Begegnungsräume oder nicht 
vorhandene Abstellanlagen für Velos darstellen. Schwachstellen sind hingegen lineare oder 
punktuelle Netzelemente, welche qualitative Mängel aufweisen. Die Abgrenzung zwischen 
Netzlücken und Schwachstellen ist fliessend.  

Dichtes  
Fusswegnetz 

Fussverkehr inner-
orts 

Fussverkehr aus-
serorts 

Nachfrage 

Fussverkehrspo-
tenzial  



Gesamtverkehrskonzept Gossau ZH / Erläuternder Bericht nach Art 47 RPV  
 

Seite 54 
 

 

auf. Insbesondere in den Siedlungsgebieten gibt es verschiedene Netzab-
schnitte von grösserer Relevanz. Ausserorts, als Verbindung der Wachten, 
spielt der Fussverkehr eine weniger wichtige Rolle und es besteht auch kein 
Potenzial.  

 
Abbildung 34 Fussverkehrspotenzial und Relevanz von Netzabschnitten (gewichtet). Quelle: GIS 

ZH. 

Die Durchwegung des Gemeindegebietes für den Fussverkehr ist grundsätz-
lich dicht und weist kaum Lücken auf. Einzig die Verbindung Laufenbach-
strasse-Grütstrasse sowie ein Fussweg entlang der Bertschikerstrasse 
(Ortseingang Gossau Dorf) entlang dem Laufenbach ist für Zufussgehende 
nicht möglich uns stellt eine Lücke im kommunalen Fusswegnetz dar.  

Entlang der Hauptachsen in den Ortskernen gibt es grösstenteils beidseitig 
Trottoirs. Bei Engstellen kann es vorkommen, dass die beidseitige Längs-
führung unterbrochen ist. Die schwach befahrenen Quartierstrassen sind 
verkehrsberuhigt (Tempo 30). Da sie jedoch meistens über kein Trottoir ver-
fügen, werden diese Strassen von Fussgänger/innen subjektiv trotzdem als 
unsicher empfunden. Die Schwachstellen basierend auf der kantonalen 
Schwachstellenanalyse 2015 (Masterplan Fussverkehr MaPlaFu) sowie der 
Bevölkerungsbefragung und setzen sich aus linearen und punktuellen 
Schwachstellen zusammen. Lineare Schwachstellen sind beispielsweise 
fehlende oder zu schmale Trottoirs oder gefährliche Längsverbindung, punk-
tuellen Schwachstellen sind z.B. fehlende oder mangelhafte 

Netzlücken 

Lineare Schwach-
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Stärken  Schwächen  

gibt es keine oder ungeeignete/ungenügende 
Veloparkierungsmöglichkeiten. 

Tabelle 7 Resultat Analyse Veloverkehr (lila: Inputs aus Bevölkerungsbefragung und Work-
shop) 

3.11 Kombinierte Mobilität 
Mit Angeboten zur kombinierten Mobilität soll die Verknüpfung zwischen ver-
schiedenen Verkehrsmitteln vereinfacht und damit Alternativen zur reinen 
MIV-Mobilität attraktiver werden. Bahnhöfe gelten als wichtige Verknüp-
fungspunkte. Da Gossau über keinen Bahnhof verfügt, stehen die wichtigs-
ten Bushaltestellen im Fokus: Ernst-Brugger-Platz, Mitteldorf und Gossau 
Zentrum mit über 500 Ein- und Aussteiger/innen pro Tag sowie Grüt Dorf, 
Bertschikon Dorf, Grüt Lindenhof und Gossau Moos mit 200-500 Ein- und 
Aussteiger/innen pro Tag. Aufgrund der dispersen Siedlungsstruktur sollte 
jedoch der Bedarf für Veloparkierungsanlagen an Bushaltestelle insbeson-
dere auch für periphere gelegenen Haltestellen geprüft werden 

In Gossau sind Angebote zur Verknüpfung zwischen Auto/Motorrad und ÖV 
wenig sinnvoll, da es keinen Bahnhof gibt. Entsprechend gibt es auch keine 
Park&Ride-Anlage auf dem Gemeindegebiet. Aufgrund des weitläufigen 
Siedlungsgebietes ist die Verknüpfung zwischen Velo und ÖV aber wichtig. 
Allerdings gibt es heute nur bei der Bushaltestelle Mitteldorf eine Velopar-
kierungsanlage (Abbildung 35). 

 
Abbildung 35 Schwachstellen Veloparkierung an ÖV-Haltestellen. Quelle: Stärken-Schwächen-

Analyse Veloverkehr 2022.  

In der Gemeinde Gossau gibt es ein Carsharing-Angebot. Mobility verfügt in 
Gossau über zwei Standorte mit total zwei Fahrzeugen: einer beim Gemein-
dehaus und einer bei der Lindenhofstrasse im Grüt. Im Vergleich mit anderen 
Agglomerationsgemeinden ist das Angebot eher bescheiden, dieses wird 
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